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S E L B S T V E R P F L I C H T U N G S E R K L Ä R U N G 
nach §6 (3) PrävO PB 

 
 
 
Nachname    Vorname    Geburtsdatum 
 
Die katholische Kirche will Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern Lebensräume bieten, in denen sie ihre 

Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten können. Dies sollen geschützte Orte sein, in denen junge 

Menschen sich angenommen und sicher fühlen. Kinder und Jugendliche brauchen und finden Vorbilder, die sie als ei-

genständige Persönlichkeiten respektieren und unterstützen und denen sie vertrauen können. Die Verantwortung für den 

Schutz von Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern liegt bei den ehrenamtlichen und haupt- und nebenberuf-

lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesamtfeld der kirchlichen Arbeit im kinder- und jugendnahen Bereich. Diese 

sind zu einem reflektierten Umgang mit ihren Schutzbefohlenen und zur zeitnahen und angemessenen Thematisierung 

von Grenzverletzungen verpflichtet, die durch ihre Kolleginnen und Kollegen oder durch die ihnen anvertrauten Mädchen 

und Jungen, jungen Frauen und Männern begangen worden sind. Dies wird durch die Unterzeichnung dieser Selbst- 

verpflichtungserklärung bekräftigt. 

 
Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften stehende zu tun, dass niemand den mir anvertrauten 
Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern seelische, körperliche oder sexualisierte Ge‐
walt antut. 
 
1. Ich unterstütze die Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer in ihrer Entwicklung zu 

eigenverantwortlichen, glaubens‐ und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Ich stärke 
sie, für ihr Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf Hilfe wirk‐
sam einzutreten. 
 

2. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern ist 
geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und ihre Würde. 

 
3. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich respektiere die 

Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham der mir anvertrauten Mädchen und 
Jungen, jungen Frauen und Männer und meine eigenen Grenzen. Ich beachte dies auch im 
Umgang mit den Medien, insbesondere bei der Nutzung von Handy und Internet. 

 
4. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen und die 

notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der jungen Menschen einzulei‐
ten. Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, ob in 
Wort oder Tat, aktiv Stellung. Verhalten sich die im kinder‐ und jugendnahen Bereich täti‐
gen Personen sexuell übergriffig oder körperlich gewalttätig, setze ich mich für den Schutz 
der Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer ein. Ebenso greife ich ein, wenn die 
mir Anvertrauten andere in dieser Art attackieren. Ich höre zu, wenn sie mir verständlich 
machen möchten, dass ihnen durch weitere Menschen seelische, sexualisierte und körper‐
liche Gewalt angetan wird. Ich bin mir bewusst, dass seelische, sexualisierte und körperli‐
che Gewalt nicht nur von männlichen, sondern auch von weiblichen Tätern verübt wird und 
dass nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen häufig zu Opfern werden. 
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5. Ich kenne die Verfahrenswege und die entsprechenden (Erst‐)Ansprechpartner für mein  

(Erz‐)Bistum, meinen Verband oder meinen Träger. Ich weiß, wo ich mich beraten lassen 
kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und Unterstützung bekomme und werde sie in An‐
spruch nehmen. 

 
6. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens‐ und Autoritätsstellung gegenüber den mir 

anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer bewusst und handele 
nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus. 
 

7. Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte Handlung mit Schutzbefohlenen gegebenenfalls 
disziplinarische und/oder strafrechtliche Folgen hat. 
 

8. Ich wurde in Fragen des Kinder‐ und Jugendschutzes unter Berücksichtigung der Vorgaben der 
Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen meines (Erz‐)bistums 
geschult und weitergebildet. 

 
9. Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt1 

rechtskräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen 
mich eingeleitet worden ist. Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren ge‐
gen mich eingeleitet wird, verpflichte ich mich, dies meinem Dienstvorgesetzten bzw. der 
Person, die mich zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeit beauftragt hat, umgehend mitzutei‐
len.  

 

Ausgehend vom christlichen Menschenbild und dem Grundgesetz tragen wir als Kolpingjugend die 
moralische Verpflichtung, das Wohl von Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer  in un‐
serem Handeln zu schützen.  
Als  Anwalt  für  die  uns  anvertrauten Mädchen  und  Jungen,  jungen  Frauen  und Männer  ist  das 
Thema Kindesschutz seit  jeher eine bedeutende Aufgabe der Kolpingjugend gemäß unseres Leit‐
bildes und unserer verbandlichen Zielsetzung.  
Darüber hinaus haben wir in der katholischen Jugendarbeit dem Auftrag junge Menschen in ihrem 
Menschsein und ihrer Menschwerdung zu unterstützen. 
Wir tragen zum Aufbau und zur Mitgestaltung einer menschlichen Gesellschaft und Kultur bei, die 
in Verantwortung vor Gott auf der Achtung der menschlichen Person, der sozialen Gerechtigkeit, 
dem Frieden und der Bewahrung der Schöpfung gründet. 
 
 
Ich werde entschlossen handeln. 
 
 
 
Ort, Datum          Unterschrift 

                                                 
1 §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB. 


